Monaco Kart Club Schweiz
Sportreglement „SWISS MONACO-KART-CHALLENGE 2010“

Der Monaco Kart Club Schweiz (MKCS) schreibt in enger Zusammenarbeit mit der Firma Monaco Kart International (MKI) für die Sportsaison 2010 die sogenannte "SWISS MONACO-KART-CHALLENGE“ (SMKC) aus.

1.
Teilnahmeberechtigung / Einschreibegebühr / Startgelder

Die Einschreibegebühren bzw. Clubmitgliederbeiträge werden wie folgt festgelegt:


- Challenge-Teilnehmer (Aktivmitglieder):
Fr.  180.--


- Passiv-Mitglieder:

Fr.    50.--


Die Startgebühr pro Rennen beträgt ca. Fr. 190.-- (exkl. freie Trainings). Sie wird direkt durch die Fahrer auf dem Rennplatz in bar beglichen.

2.
Zuständigkeit


Dieser Wettbewerb stellt einen freiwilligen Beitrag des MKCS zur Förderung privater Fahrer und erfolgt ohne jegliche Präjudiz für die Zukunft. Ein Rechtsanspruch besteht nicht. Der Vorstand des MKCS bestimmt eine Jury, bestehend aus mindestens 2 Personen (keine Meisterschaftsteilnehmer), welche für sämtliche Belange der Rennorganisation und Rennabwicklung alleinige und unanfechtbare Entscheidungskompetenz hat. 

3.
Zugelassene Fahrzeuge


Zur "SWISS MONACO-KART-CHALLENGE" zugelassen sind ausschliesslich die von Monaco Kart International (MKI) produzierten und über die offiziellen Monaco-Kart-Händler vertriebenen Rennkarts gemäss international gültigem technischen Reglement. Für die Meisterschaft 2009 sind ausschliesslich die CIK/FIA homologierten Motoren der Marke    „TM Racing“, 125 ccm, 6-Gang, erlaubt.

4.
Grundsatz


Am Wettbewerbsfahrzeug dürfen grundsätzlich keine Aenderungen und Anpassungen vorgenommen werden. Jede Abänderung oder jeder Ersatz durch nicht im technischen Reglement vorgeschriebene Teile oder jede nicht vom MKCS vorgesehene Einstellung sind somit verboten.

5.
Fahrerausrüstung


Bei Rennläufen muss der Fahrer einen Sturzhelm geprüft nach national oder international anerkannten Normen mit Prüfzeichen, eine Halskrause, geschlossene Handschuhe, einen wirksamen und unzerbrechlichen Augenschutz (Brille, Gesichtsvisier) sowie einen Rippenschutz tragen. Die Bekleidung muss aus Leder oder aus CIK/FIA-anerkannten Materialien bestehen und den ganzen Körper einschliesslich Arme und Beine bedecken. Die CIK/FIA-Registrierung muss sichtbar angebracht sein. Die Schuhe müssen halbhoch sein und den Knöchel bedecken.

6.
Anmeldung


Alle Fahrer, welche an der "SWISS MONACO-KART-CHALLENGE" teilnehmen, müssen sich mit separatem Einschreibeformular bis spätestens 14 Tage vor Meisterschaftsbeginn beim Sekretariat des MKCS schriftlich anmelden.


Die Anmeldungen zu den einzelnen Rennveranstaltungen erfolgen schriftlich mit separatem Formular oder über Internet bis zum vorgegebenen Nennschluss beim MKCS-Sekretariat. Zu den Rennen zugelassen sind nur diejenigen Fahrer, welche den Clubmitgliederbeitrag (Einschreibegebühr) bezahlt haben.

7.
Versicherung


Mit der Anmeldung zur "SWISS MONACO-KART-CHALLENGE" verzichten die Fahrer ausdrücklich auf alle Ansprüche aus Unfällen während den Rennen und Trainingsfahrten gegenüber dem MKCS. Die Verantwortung für einen ausreichenden Versicherungsschutz im Zusammenhang mit der Challenge obliegt vollumfänglich den Fahrern.

8.
Lizenz


Für die Teilnahme an der „SWISS MONACO-KART-CHALLENGE“ muss obligatorisch die offizielle Fahrerlizenz des Automobilclubs der Schweiz, Typ „National B“, gelöst werden. 

9.
Reifen


Die "SWISS MONACO-KART-CHALLENGE" wird mit Einheitsreifen gemäss Beschrieb im technischen Reglement bestritten. Die Fahrer sind verpflichtet, sich vor den Rennen ausreichend mit Slicks oder Regenreifen einzudecken. 

10.
Technische Kontrolle


Die Jury des MKCS behält sich das Recht vor, einzelne Fahrzeuge während oder nach der Veranstaltung einer technischen Kontrolle zu unterziehen. Allfällige mit den Prüfungen entstehende Aufwendungen für Montage usw. gehen in jedem Fall zu Lasten des Fahrers.

11.
Zustand der Fahrzeuge


Die Fahrzeuge müssen während den Trainings und Rennen in technisch und optisch einwandfreiem Zustand sein. Der Fahrer ist somit verpflichtet, sein Fahrzeug vor jedem Trainings- und Rennlauf sauber zu reinigen und defekte Karrosserieteile ordnungsgemäss zu reparieren oder zu ersetzen.

12.
Fahrerbesprechungen


Die Teilnahme an den vom MKCS und/oder vom Veranstalter festgelegten Fahrerbespre-chungen ist obligatorisch.

13.
Wertung / Streichresultate

Die „SWISS MONACO-KART-CHALLENGE“ umfasst maximal 7 Veranstaltungen. Pro Veranstaltung werden in der Regel zwei voll punkteberechtigte Rennläufe (Prefinal und Final) ausgetragen. Bei Durchführung von mindestens 12 Rennläufen gelten die zwei schlechte-sten Ergebnisse als Streichresultate.
14.
Punktezuteilung


Pro Rennlauf werden Meisterschaftspunkte wie folgt vergeben:



1. Rang

20 Punkte
9. Rang
7 Punkte



2. Rang

17 Punkte

10. Rang

6 Punkte



3. Rang

15 Punkte

11. Rang
5 Punkte



4. Rang

13 Punkte

12. Rang
4 Punkte



5. Rang

11 Punkte

13. Rang
3 Punkte



6. Rang

10 Punkte

14. Rang
2 Punkte



7. Rang
  
  9 Punkte
    
ab 15. Rang
1 Punkt



8. Rang
 
  8 Punkte


Pro Rennlauf wird ein Zusatzpunkt für die schnellste Rundenzeit vergeben. 


Für das Tagesklassement (Pokalverteilung) zählt die Rangierung im Finallauf.


Punkteberechtigt sind diejenigen Fahrer, welche pro Rennlauf mindestens 2/3 der Renndi-stanz zurückgelegt haben.


Erreichen Fahrer in der Schlusswertung der "SWISS MONACO-KART-CHALLENGE" die gleiche Punktzahl, so entscheidet für die Rangordnung die Anzahl 1. Ränge, 2. Ränge, usw.. Sieger wird derjenige Fahrer, welcher die höchste Punktzahl erreicht.

15.
Zusatzgewichte


Die Fahrzeuge der im Qualifying und den Rennläufen drei erstplatzierten Fahrer werden mit folgenden Zusatzgewichten ausgestattet:

- Sieger:
6 kg


- Zweitplatzierter:
4 kg


- Drittplatzierter:
2 kg


Die Neubestimmung der Zusatzgewichte erfolgt jeweils nach Qualifying, Prefinal und Final. Die Klassierung im Final ist massgebend für die Festlegung der Zusatzgewichte für das Qualifying der nachfolgenden Veranstaltung. Die betreffenden Fahrer sind verantwortlich, dass die Gewichte an den von der Jury vorgeschriebenen Stellen sicher befestigt werden.

16.
Preise


Es ist vorgesehen, mindestens an die 10 bestplazierten Challenge-Teilnehmer nach Abschluss der Saison Pokale oder andere Naturalpreise zu vergeben. Die bestklassierte Fahrerin erhält zudem einen Spezialpreis, sofern sie mindestens 50 % der Meisterschaft bestritten hat.

17.
Werbung


Werbeaufschriften allfälliger Challenge-Sponsoren müssen konsequent an den vom MKCS-Vorstand vorgeschriebenen Stellen auf den Rennfahrzeugen, Fahreroveralls und Helmen angebracht werden. Firmen, mit welchen der Fahrer darüber hinaus Einzelwerbeverträge abschliesst, dürfen die offiziellen Challenge-Sponsoren nicht konkurrenzieren. 


Der MKCS und die Challenge-Sponsoren beanspruchen das Recht, die Resultate, Namen und Fotos der Teilnehmer ohne weitere Entschädigung in der Werbung einzusetzen sowie gegebenenfalls Challenge-Fahrzeuge, ausserhalb der Rennsaison, für Ausstellungszwecke zu verwenden.

18.
Protestabwicklung


Alle Fahrer sind jederzeit berechtigt, gegen eine Depotgebühr von Fr. 300.-- bei der Jury schriftlich Protest gegen ein oder mehrere Fahrzeuge von Konkurrenten zu erheben. Ueber das weitere Vorgehen hat die Jury die alleinige Entscheidungsgewalt. Die Kontrollen erfolgen je nach Situation auf dem Rennplatz oder an einem von der Jury zu bestimmenden Ort. Bei verfügten Kontrollen ausserhalb des Rennplatzes, werden die beanstandeten Motoren von der Jury bis zur Oeffnung plombiert. Die Anweisungen der Jury sind strikte zu befolgen. Wer sich nicht daran hält, wird vom Rennen ausgeschlossen.
19.
Strafen


Jeder Verstoss gegen das vorliegende Sportreglement bzw. das technische Reglement, wird von der Jury des MKCS mit Busse bis zu Fr. 500.--, Reduzierung der Meisterschaftspunkte, des Preisgeldes, Zurückversetzung in oder sogar Ausschluss aus der Meisterschaft bestraft. Sanktionen im gleichen Rahmen können auch bei Unsportlichkeit, insbesondere unsportlicher Fahrweise, ausgesprochen werden.

20.
Clubvorstand


Der Vorstand des MKCS setzt sich aus folgenden Personen zusammen:


- Trüeb Pascal, Eichhofstrasse 8, 9630 Wattwil
(Präsident)


- Vidi Luy, Haldenstrasse 30c, 9642 Ebnat-Kappel
(Vizepräsident)


- Bleiker Ruedi, Lutenwil, 9650 Nesslau
(Beisitzer)


- Brügger Raffael, Landstrasse 77, 4313 Möhlin
(Beisitzer)


- Gebert Urs, Neugrubenstrasse 20, 9500 Wil
(Kassier)


- Graf Philipp, Bergstrasse 76, 9445 Rebstein
(Chef Jury)


- Nüssli Christian, Hüslibergstrasse 30, 9642 Ebnat-Kappel
(Reglemente)

21.
Jury


Die Jury des MKCS bilden:


- Graf Philipp, Bergstrasse 76, 9445 Rebstein
(Chef)


- Rüegg Ferdi, Bleikenstrasse 52a, 9630 Wattwil
(Assistent)


Die Einsätze werden durch den Chef Jury koordiniert.

22.
Sekretariat / Meisterschaftsorganisation


Das Sekretariat für sämtliche Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Meisterschafts-organisation (Rennausschreibungen, Meisterschaftsauswertung, usw.) befindet sich bei Primo Treuhand AG, Pascal Trüeb, Poststrasse 20, 9630 Wattwil, Tel. 071 988 61 31).

23.
Weitere Bestimmungen


Allfällige Ergänzungen zu diesem Reglement bilden einen integrierenden Bestandteil.

24.
Befristung


Das vorliegende Reglement ist gültig für das Kalenderjahr 2010. Abänderungen und Ergänzungen durch den MKCS sind jederzeit möglich und werden den Challenge-Teilnehmern jeweils schriftlich mitgeteilt. Die Fassung auf dem Internet sowie allfällige Übersetzungen in andere Landessprachen dienen lediglich zur Information und haben keinen verbindlichen Charakter.

CH-9642 Ebnat-Kappel, 14.02.10 / cn
MONACO KART CLUB SCHWEIZ

(MKSMR10)
5

